
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE BELIEFERUNG MIT STROM VON ENDKUNDEN
IM DEUTSCHEN NIEDERSPANNUNGSNETZ

(Stand 10. März 2010)

1. Geltungsbereich und Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf alle ge-
schäftlichen Beziehungen zur Belieferung mit Strom zwischen dem jeweiligen 
vertragsschließenden Strombezugskunden (nachfolgend „KUNDE“) und der Na-
turStromHandel GmbH (nachfolgend „NATURSTROM“). Abweichende Geschäfts-
bedingungen eines KUNDEN haben keine Gültigkeit.
NATURSTROM ist berechtigt, diese Geschäftsbedingungen zu ändern. Die Zu-
stimmung des KUNDEN gilt dabei als erteilt, wenn der KUNDE nicht innerhalb 
von sechs Wochen widerspricht; die vorgenannte Frist von sechs Wochen be-
ginnt ab dem Zeitpunkt, in welchem der KUNDE die neuen AGB unter drucktech-
nischer Hervorhebung der Änderung erhalten hat. Die NATURSTROM wird den 
KUNDEN dabei ausdrücklich darauf hinweisen, dass die neuen AGB Gültigkeit 
erlangen, wenn der KUNDE dem nicht widerspricht.

2. Verwendung Dritter, Rechtsnachfolge
NATURSTROM darf sich zur Erfüllung ihrer Pflichten Dritter bedienen.
Tritt an Stelle der NaturStromHandel GmbH ein anderes Unternehmen, wel-
ches die Versorgung mit elektrischer Energie zum Geschäftsgegenstand hat, in 
die sich aus dem Vertragsverhältnis mit dem KUNDEN ergebenden Rechte und 
Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustimmung des KUNDEN. Der Wech-
sel ist dem KUNDEN jedoch mitzuteilen. Ist der KUNDE nicht einverstanden, so 
kann er das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung kündigen.

3. Art und Umfang der Versorgung
Im Rahmen dieses Vertrages wird Wechselstrom mit einer Nennspannung von 
230 V oder Drehstrom mit einer Nennspannung von 400 V geliefert.
NATURSTROM liefert umweltfreundlichen Strom, d.h. keinen Strom aus Atom 
oder Kohlekraftwerken. Die genaue Zusammensetzung des Stroms wird durch 
NATURSTROM gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zum Stromherkunfts-
nachweis regelmäßig veröffentlicht und dem KUNDEN auch im Zuge der Jahres-
rechnungen mitgeteilt.

4. Umweltnutzen
NATURSTROM und der KUNDE wollen den Neubau von Erzeugungsanlagen für 
Strom aus regenerativen Energien wie Sonne, Wind, Wasser und Biomasse för-
dern. Durch seine Wahl eines konkreten Produktes der NATURSTROM definiert 
der KUNDE den Betrag, der je gelieferter Kilowattstunde Strom zum Ausbau der 
Erneuerbaren Energien zur Verfügung stehen soll.

5. Vertragslaufzeit, Kündigung und Umzug
Das Vertragsverhältnis kommt durch die Vertragsbestätigung von NATURSTROM 
zustande, die dem KUNDEN auf seinen Antrag hin zugeht. Der Vertrag ist auf  
unbestimmte Zeit geschlossen, er hat keine Mindestlaufzeit. Die Vertragser-
füllung beginnt unmittelbar im Anschluss an die Beendigung des Vertrages  
mit dem bisherigen Versorger. Der Vertrag kann jederzeit von beiden Seiten mit  
einer Frist von 4 Wochen zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. 
Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Der Lieferantenwechsel erfolgt unent-
geltlich und zügig.
Bei einem Umzug des KUNDEN besteht das Vertragsverhältnis fort. Der KUNDE 
teilt seine neue Lieferanschrift NATURSTROM vor der Übernahme der neuen 
Wohnung mit.
Wird der Bezug von Elektrizität ohne schriftliche Kündigung eingestellt, so haftet 
der KUNDE der NATURSTROM für die Bezahlung des Grundpreises und des Ar-
beitspreises in Höhe des von der Messeinrichtung angezeigten Verbrauchs und 
für die Erfüllung sämtlicher vertraglicher Verpflichtungen.

6. Vollmachterteilung
Der KUNDE erteilt NATURSTROM mit Auftragserteilung eine Vollmacht für alle für 
den Stromanbieterwechsel relevanten Vorgänge. Dadurch ist NATURSTROM in 
der Lage, den gesamten Lieferantenwechsel und die Strombelieferung für den 
KUNDEN zu organisieren.

7. Stromentgelt und Preisanpassungen
Erhöhen oder vermindern sich zukünftig Umsatzsteuer oder Stromsteuer, so 
werden die vereinbarten Strompreise mit Wirksamkeit der gesetzlichen Rege-
lung entsprechend angepasst. Der KUNDE wird über die Anpassung der Preise 
spätestens mit der nächsten Rechnungsstellung informiert.

Im Übrigen werden Änderungen der Preise jeweils zum Monatsbeginn und erst 
nach brieflicher Mitteilung an den KUNDEN wirksam, die mindestens sechs Wo-
chen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. NATURSTROM wird Höhe 
und Zeitpunkte der Preisänderungen so bestimmen, dass Kostensenkungen ge-
nauso berücksichtigt werden wie Kostenerhöhungen. Die Änderungen werden 
gegenüber demjenigen KUNDEN nicht wirksam, der den Vertrag binnen vier Wo-
chen nach Bekanntgabe der Änderung zum nächstmöglichen Zeitpunkt kündigt. 
Die Preisanpassung tritt für ihn dann bis zur Vertragsbeendigung nicht in Kraft.

8. Zählerablesung, Abrechnung und Zahlung
Die Zählerstände werden in der Regel durch den örtlichen Netzbetreiber oder 
den KUNDEN abgelesen; liegen NATURSTROM keine abgelesenen Zählerstände 
vor, kann NATURSTROM den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung 
oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter 
angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen.
Innerhalb des Abrechnungszeitraums, der 12 Monate nicht wesentlich über-
schreiten sollte, werden von NATURSTROM monatliche Abschlagszahlungen auf 
das erwartete Jahresentgelt erhoben. Bei einer Veränderung der voraussichtli-
chen Liefermenge oder des Preises können die Abschläge entsprechend ange-
passt werden.
Abschläge und Rechnungen werden zu dem von NATURSTROM angegebenen 
Zeitpunkt fällig.

9. Kundendaten und Datenschutz
Die im Zusammenhang mit dem Stromlieferungsvertrag anfallenden, auch per-
sonenbezogenen Daten werden von NATURSTROM genutzt und verarbeitet. Nur 
soweit für die Vertragsdurchführung erforderlich, werden Daten an energiewirt-
schaftliche Dienstleister, Vorlieferanten und den zuständigen Netzbetreiber 
übermittelt. Ansonsten gibt NATURSTROM die Daten nicht an Dritte weiter.
Der KUNDE willigt ein, dass NATURSTROM seine personenbezogenen Daten für
eigene Werbezwecke verarbeiten und nutzen darf.
Der KUNDE kann der Verarbeitung und Nutzung seiner Daten für Werbezwecke 
jederzeit durch formlose Erklärung widersprechen. Der Widerspruch ist zu rich-
ten an NaturStromHandel GmbH, Achenbachstr. 43, 40237 Düsseldorf oder per 
E-Mail an info@naturstrom.de.
Der KUNDE teilt NATURSTROM Änderungen zu seiner Person oder Abnahmestelle
wie Namens-, Bankverbindungs- oder Adresswechsel unverzüglich mit.

10. Höhere Gewalt und Störung des Netzbetriebs
Die Verpflichtung zur Lieferung ruht, soweit und solange NATURSTROM an dem 
Bezug oder der vertragsgemäßen Belieferung von Strom durch höhere Gewalt 
oder sonstige Umstände, deren Beseitigung NATURSTROM nicht möglich oder 
wirtschaftlich unzumutbar ist, gehindert ist.
Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung 
ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des 
Netzanschlusses handelt, NATURSTROM von der Leistungspflicht befreit. Dies 
gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigte Maßnahmen von NA-
TURSTROM beruht. NATURSTROM wird dem KUNDEN auf Verlangen unverzüglich 
über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammen-
hängenden Tatsachen insoweit Auskunft geben, als sie NATURSTROM bekannt 
sind oder von NATURSTROM in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.

11. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser AGB unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. Gleiches gilt im Falle einer Rege-
lungslücke.
Ergänzend finden die Bestimmungen der Verordnung über Allgemeine Bedingun-
gen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in 
Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung – NAV) sowie die Ver-
ordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushalts-
kunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz 
(Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV) in ihren jeweils gültigen Fas-
sungen Anwendung.
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